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DER GENERALKOMMANDANT

Prag, den 17.April 1943.

DER

TOGORR

- Adj. 2152/1/1942 -

Duo des Slao sfehuetücs

bala Reidispeotektoe

in Böhmen und Mähren.

Geschäftsanweisung

Eing.: 23. APR. 1943

für die Dienststelle des

Generalkommandanten der Uniformierten

Protektoratspolizei

Aenderung.

In Ziffer I., l./, ist der letzte Absatz wie folgt abzu-

ändern

" Die Stabsangehörigen sind ausser dem Chef des Stabes

den zuständigen Abteilungsleitern, die Stabsangehörigen der

Geschäftsstelle auch dem Adjutanten unterstellt."

In Ziffer I., 2./,verden die dort angeführten Dienststun-

den wie folgt geändert:

" Montag bis Freitag von 7,30 bis l7,15 Uhr /: einschliess-

lich einer Mittagspause von 1/2 Stunde :/

Sonnabend

von 7,30 bis 14,15 Uhr /: ohne Mit-

tagspause./."

In Ziffer VI., l./, ist zwischen die Worte " schriftlich "

und " Meldung " " dem zuständigen Abteilungsleiter bzw. dem

Adjutonten  einzusetzen. Das Weitere von " und zwar ....... "

ist zu streichen.

In Ziffer VI., 2./ sind die Punkte a/ und b/ wie folgt ab-

zuändern:

" a/ offiziere und Beamte im Offiziersrang bei dem Abtei-

lungsleiter, Chef des Stabes und Generalkommandanten,

b/ die übrigen Stabsangehörigen beim Abteilungsleiter

bzw. Adjutanten."

Verteiler

St..√mB-18 ²2gn/42
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Verteiler:

Stab: Chef des Stabes, Ia, Ib, II, III, IVa, IVb,

F jel .........

Nachrichtlich:

Reichsprotektor Gru pe I/l

mon

Höhererby-und Polizeiführer beim Reichsprotektor

Ministerium des Innern

BdO: Chef des Stabes, Ia, Ib, II, A, F, Gd, KO, L,

Pr., wE, Amt VuR. jé 1

12

44-Pol.-Regt. 20 und 21.je 1

2

Generalkommandant der Nichtuniformierten Prot.Folizei

2

Vorrat ..

4

32

Für die Richtigkeit:

gez. R i e g e

faster

Gend.Leutnant.

Generalleutnant der Polizei.

Eb /57

43945



DER GENERALKOMMANDANT

Prag, den 17.April 1943.

¿

DER

UNIFORMIERTEN PROTEKTORATSPOLIZEI

- Adj. 2152/1/1942 -

Geschäftsanweisung

für die Dienststelle des

Generalkommandanten der Uniformierten

Protektoratspolizei.

Aenderung.

In Ziffer I., l./, ist der letzte Absatz wie folgt abzu-

ändern

" Die Stabsangehörigen sind ausser dem Chef des Stabes

den zuständigen Abteilungsleitern, die Stabsangehörigen der

Geschäftsstelle auch dem Adjutanten unterstellt."

In Ziffer I:, 2./,werden die dort angeführten Dienststun-

den wie folgt geändert:

" Montag bis Freitag von 7,30 bis 17,15 Uhr /: einschliess-

lich einer Mittagspause von 1/2 Stunde :/

Sonnabend

von 7,30 bis 14,15 Uhr /: ohne Mit-

tagspause./.*

In Ziffer VI., l./, ist zwischen die Worte " schriftlich "

und " Meldung " " dem zuständigen Abteilungsleiter bzw. dem

Adjutonten ' einzusetzen. Das Weitere von " und zwsr ....... "

ist zu streichen.

In Ziffer VI., 2./ sind die Punkte a/ und b/ wie folgt ab-

zuändern:



Der Generalkommandant

Prag, den 10.April 1943.

der

Uniformierten Protektoratspolizei

Büro des Staa's■ekretärs

_-_Ia_4743/1943

bon Feid poiekoe

in  chmen uad Mähven.

Cing 17. APR. 1947

Betr.: Dienstversammlungen der Gendarmerie - Ni

Bezug: Erlass des GKUP. vom 28.10.1942 - Ia 72

Im Hinblick auf Ziffer 5 des Bezugserla

angeordnet:

I.

Besichtigungstagebücher:

l. a/ Die Führer der Gendarmerie-Abteilungskommandos,

Kompanien /mot./ und Bezirkskommandos führen über

ihre Kontrollen und Besichtigungen gemäss Vor-

schrift PDV-27/II, Anlage I, Punkt G, Ziffer 30-32,

Besichtigungstagebücher.

b/ Die Offiziere bei den Stäben der höheren Kommandos

erstatten über jede Dienstreise ihren unmittelbaren

Vorgesetzten einen schriftlichen Bericht.

2.

 In die Tagebücher sind alle Kontrollen und Besichti-

gungen einzutragen.

Die Eintragungen sind kurz und sachlich zu halten.

3.

Die Tagebücher sind für die geraden und ungeraden

Taaoaaa

fibren

Sie sind ieweils zum 5
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baut. Die Abteilung Pr. (Protektoratspolizei beim BdO-Stab),
die bisher von Hptm.Mehring geleitet wurde, wird in Zukunft
von Oberstl.Dr.Hartmann_persönlich geleitet. Demit wird er
im Stabe des Bdo zum Sachbearbeiter derjenigen Angelegen-
heiten, die von ihm in seiner Eigenschaft als Chef des Sta-
bes beim Generalkommandanten zu vertreten sind. Oberstl.Dr.
Hartmann wird also insoweit (als Leiter der Abt.Pr.) auch dem
Chef des Stabes, Oberst Montua, unterstellt. Gleichzeitig ist
er gehalten, alle Angelegenheiten der Verwaltung und des Po-
lizeirechtes vorher mit dem Chef des Amtes VuR. des Bdo-Sta-
bes, Min.Rat.Frhr.von Puttkamer, zu besprechen und dessen Auf-
fassungen zu berücksichtigen.
3.) Bis auf weiteres werden alle wesentlichen Vorgänge - insbe-
sondere die allgemeinen Anweisungen - der Dienststelle des
Generalkommandanten vor der abschließenden Erledigung durch
meine Hand dem Höheren 4- und Polizeiführer mit kurzem Be-
nebrrerLo
gleitbericht vorgelegt werden. Die Vorlage wird auf den Vor-
gängen der Generalkommandantur nicht kenntlich gemacht. Ge-
Teh
mäß mündlicher Anweisung werden hiervon die Angelegenheiten
TUM
JedoBnus
der reinen Truppenführung ausgenommen sein. Über diese Dinge
*
t10
wird der Bdo periodisch mündlichen Bericht erstatten.
G
to
Ich bitte, diesen Vorschlag zu genehmigen. Es ist Anweisung
Depsy
R
gegeben worden, daß schon jetzt nach diesen Grundsätzen ver-
fahren wird.
917
EefLeLedatrrd
9
dru
LoV
MONN
ffetenod esb deta edoeldoan
gez. Riege.
Sa e V eE
KS
rertte
BARSH
afemdoon .lsa briw
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O. Feuerlöschpolizei.
I. Neuorganisation des Feuerlöschwesens im Protektorate:
1. Vorläufige Dienstvorschriften für die Kreisbranddirektoren.
(Erl. des Gen.-Kdten. vom 1. 7. 1942 — Z. 8488/42.)
2. Bestellung von Kreisbranddirektoren.
(Erl. des Gen.-Kdten. vom 9. 7. 1942 — F 1966/42.)
3. Richtlinien über die Mindestsollstärke der Freiwilligen Feuerwehr und der Pflichtfeuer-
wehren.
(Erl. des Gen.-Kdten. vom 24. 8. 1942 - F 3109/42.)
4. Vereinheitlichung im Feuerwehrgerätebau.
(Erl. des Gen.-Kdten. vom 27. 8. 1942 - F 4764/42.)
5. Neue Kennzeichen für Feuerwehr-Kraftfahrzeuge und Anhänger.
(Erl. des Gen.-Kdten. vom 28. 9. 1942 — F 6526/42.)
6. Unterbringung und administrative Arbeiten der Kreisbranddirektoren.
(Erl. des Gen.-Kdten. vom 30. 9. 1942 — F 6658/42.)
7. Ausarbeitung von Vordrucken für den Haushaltsvoranschlag der Feuerwehren,
Weisungen hierzu.
8. Anweisungen und Richtlinien über die Neuorganisation des Feuerlöschwesens.
9. Ausstellung von Lichtbild-Dienstausweisen.
II. Vorbeugender Feuerschutz:
1. Erhöhte Alarmbereitschaft der Feuerwehren.
(Erl. des Gen.-Kdten. vom 13. 7. 1942 — F 1967/42.)
2. Verhütung von Waldbränden.
(Erl. des Gen.-Kdten. vom 15. 7. 1942 — F 2274/42.)
3. Feuerschutz der Ernte (mit einem „Merkblatt für landwirtschaftliche Betriebe“).
(Erl. des Gen.-Kdten. vom 15. 7. 1942 — F 2495/42.)
4. Ausnahmebestimmungen für die Lagerung und den Verkehr mit Sonderkraftfahrstoffen.
(Erl. des Gen.-Kdten. vom 19. 8. 1942 — F 4400/42.)
5. Feuerschutz der Ernte, Weisungen für die Kreisbranddirektoren.
(Erl. des Gen.-Kdten. vom 27. 7. 1942 — F 2495/42.)
6. Richtlinien für die Behandlung von Ansuchen um Freistellung von Kräften für Feuer-
schutz.
(Erl. des Gen.-Kdten. vom 25. 9. 1942 — F 6342/42.)
7. Erfassung der motorisierten Löschgeräte in Privatunternehmungen.
8. Sicherstellung und Anforderung von Kraftstoff für Motorspritzen.
9. Abstellung von Mängeln hinsichtlich der Brandgefahr in verschiedenen Betrieben, z. B.
in Flachsbrechereien u. a. kriegswichtigen Unternehmungen.
10. Anordnungen bezüglich der Bewachung von Treibstofflagern.
11. Aufstellung des Feuerschutzpolizei-Regiments Böhmen-Mähren, Einberufung der Mann-
schaften, Anforderung von Mitteln für den Transport der Schulungsteilnehmer ins Alt-
reich.
12. Anforderung und Beschaffung von Ausrüstungen (Uniformen, Schuhe, Stiefel, Decken,
Wäsche usw.).
13. Abschluß von Kaufverträgen zur Beschaffung von Löschgeräten und Personenkraftwagen.
14. Bereitstellung von Unterkünften und Fahrzeughallen.
III. Beschaffung von Feuerlöschbedarf:
K
1. Richtlinien bei Gerätebeschaffung für die Gemeinden.
(Erl. des Gen.-Kdten. vom 8. 7. 1942 - F 18.210/42.)
2. Beihilfen für Feuerlöschzwecke an die Gemeinden.
(Erl. des Gen.-Kdten. vom 28. 9. 1942 — F 3191/42.)
3. Behandlung der Ansuchen um Beihilfen für Feuerlöschzwecke.
(Erl. des Gen.-Kdten. vom 5. 10. 1942 - F 6751/42.)
IV. Einsatz:
Weisungen bei Einsatz von Wehrmacht und Regierungstruppe.
(Erl. des Gen.-Kdten. vom 26. 9. 1942 — F 6288/42.)
43928
10



78

5. Übungslehrgang der deutschen Sprach

des Generalkomman-

danten der Uniformierten Protektora

(Erl. des Gen.-Kdten. vom 28. 9. 194s

6. Übungskurse der deutschen Sprache :

nierten Protektorats-

polizei. - Lehrpläne. (Aufstellung.)

(Erl. des Gen.-Kdten. vom 29. 8. 1942

7. Fachprüfungen der Polizeioffiziere au

(Erl. des Gen.-Kdten. vom 8. 10. 1942

(Erl. des Gen.-Kdten. vom 31. 8. 1942 — Ia 4902/42.)

E. Nachrichtenwesen.

1. Aufbau und Erweiterung des Fernsprechnetzes im Gebäude des Generalkommandanten der

Uniformierten Protektoratspolizei.

(Erl. des Gen.-Kdten. vom 21. 7. 1942 — Ia 2639/42.)

2. Aufbau und Einrichtung der Fernsprechverbindungen vom Generalkommandanten der Uni-

formierten Protektoratspolizei zum Ministerium des Innern, Generalkommandanten der

Nichtuniformierten Protektoratspolizei, Inspekteur der Uniformierten Protektoratspolizei

in Prag und zur Polizeidirektion Prag.

(Erl. des Gen.-Kdten. vom 14. 8. 1942 -- Ia 4009/42.)

3. Ausstattung der Polizei-Bataillone mit Betriebsmitteln für den Nachrichtenverkehr.

(Erl. des Gen.-Kdten. vom 2. 9. 1942 — Ib 5024/42.)

4. Ausstattung der Uniformierten Regierungspolizei mit neuen Nachrichtenverbindungsanla-

gen, und zwar:

a) Kladno (Erl. des Gen.-Kdten. vom 1. 8. 1942  Ia 3756/42),

b) Pilsen (Erl. des Gen.-Kdten. vom 17. 9. 1942 - Ia 3128/42)

c) Mährisch-Ostrau (Erl. des Gen.-Kdten. vom 11. 9. 1942 - Ia 2547/42).

5. Ausstattung einiger Gendarmerieposten mit Fernsprechern bzw. Verbesserung ihrer Fern-

sprechanlagen.

(Erl. des Gen.-Kdten. vom 11. 8. 1942 — Ia 3437/42.)

5



F. Waffen und Munition.

1. Schaffung einer Grundlage zur Führung der Übersichten über die Bestände an Waffen und

Munition.

(Erl. des Gen.-Kdten. vom 24. 8. 1942 - Ib 4664/42.)

2. Bewaffnung der Gendarmerie-Kompanien (mot.) und der Polizei-Kompanien aus den Be-

ständen der Uniformierten Protektoratspolizêi .

(Erl. des Gen.-Kdten. vom 5. 9. 1942 - Ia 3081/42.)

,

G. Dienstpferde.

Schaffung einer einheitlichen Grundlage zur Führung der Übersicht über den Stand der

Dienstpferde.

(Befehl an die Kommandeure der Uniformierten Regierungspolizei vom 23. 7. 1942.)

H. Bewaffnung, Bekleidung und Ausrüstung.

(vgl. unter M - Wirtschaftliche Angelegenheiten -)

1. Festsetzung und Beschaffung der Bekleidung für die Protektoratspolizei-Bataillone aus

den Beständen der Uniformierten Protektoratspolizei.

(Erl. des Gen.-Kdten. vom 14. 8. 1942-IVa 4171/42 und vom 1. 10. 1942-IVa 6743/42.)

2. Festsetzung und Anforderung des Geräts und der Ausrüstung für die Protektoratspolizei-

Bataillone.

(Anforderung Z.-Pr. 1510 vom 19. 8. 1942.)

I. Verpflegung.

(vgl. unter M — Wirtschaftliche Angelegenheite

1. Herausgabe von Richtlinien für die Betreuur

chung der Gemeinschaftsküchen.

2. Erwirkung der Bewilligung des Verpflegssat

mierten Protektoratspolizei.

(Erl. BdO.-O. Pol. VuR. IV/5-15.00 vom 16.

3. Festsetzung des Verpflegssatzes IV/2 für die

(Erl. des Gen.-Kdten. vom 5. 10. 1942 - IVa

4. Maßnahmen zur gründlichen Instandsetzung u

9 neuen Gemeinschaftsküchen.

derung (Hinweisschilder zu den

(942.)

'te.

1942.)

gänge der Uniformierten Protel

çbunzlau und Olmütz, für die (

le in Prag.

rag.

einer neuen

ei.

euerrichteten

und Mähren.

13915



Anlage 2.
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Crrradnct

der Uniformierten Protektoratspolizei

Ordonnanz-

Adjutant

offizier

Referent

Stabs-

quartier

Juristischer Referent

EBIET:

SACHGI

genheiten

der

Rechisangel

Wachtmeister,

Einstellungen,

Entlassungen,

Versetzungen,

Dienstpierde

Schulungswesen).

Bekleidung u

Kraftfahrwesen.

Unterbringung

Nachrichtenwesen.
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in Böhmen u. M

-Adjutant-d

Der Generalkormandant

:lad

der

Uniformierten Protel:toratspolizei.

III-37 10.

Prag, don 29.Septerber 1942.

Botrifft; Dionststrafrechtliches Verfahren für die Angehörigon

der Uniformiorton Regierungspolizoi.

Bozug!

Z III-37 10'- vom 7.9.1942 - Generalkommandant

der Uniformierton Proteltoratspolizoi.

In Ergänzung des Bezugserlassos prdne ich ani.

Art.I.

em örtlichon Polizoiv

iorten Rogicrungspoli

ststrafrechtlichen An

Art.II.

ie Befugnisse; welche
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Herberst Reischauer

Prag, den 28. Oktober 1942

4 Obersturmbannführer

Herrn

4 Obersturmbannführer

Ministerialrat Dr. G i e s

Ich bitte um einen Termin beim Staatssekretär wegen

1.

eines im Einvernehmen mit den Generalkommandanten und General

R e i n e f a r t h aufgestellten Entwurfs einer Regierungs-

Vo. über die Stellung der Generalkommandanten und Inspekteure.j

2.

Stellenplan der Ministerien.

3.

H o f m a n n-Brinn zu N a u d é . 

4.

Verwendung von Protektoratsbeamten im Reich .

Dringend ist der Punkt l. für den ich.ggf. um einen

kurzen Sondertermin bitte.

Die Punkte 2. bis 4. würde ich dann gerne im Laufe

der nächsten Woche vortragen.

Chuntan

01/62

te céhried.

N3003

Besle besice phis dornnondew elan.

fay adler liccrodng dideilen

2ay 70.25

2

N

do greeceipe

2.c6.

V111 0-118=/4



Vertciler:

Stab: Chef

Ia, Il

Inspekteure
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Der Generalkommandant

der

Uniformierten Protektoratspolizei

Prag,den 18.September 1942.

III-4932/42.

Büco des Staatsfencetärs

beim Reichsprotektor

in Bühmen und Mühren.

Eing.: 2 6. SEP. 1942

Betrifft: Durchführungserlass zu der Regierungsverordnung vom

6.Mai l942, Slg.Nr.299, über die Aenderung des Amts-

sprengels der Regierungspolizeibehörde in Königgrätz.

l. Der Inspekteur der Uniformierten Protektoratspolizei

in Böhmen hat im Einvernehmen mit der Landesbehörde in Prag das

Erforderliche für die Durchführung der obenangeführten Regierungs-

verordnung, für den Aufbau der Polizeiverwaltung und des ordnungs-

polizeilichen Dienstes im erweiterten Amtssprengel der Polizei -

direktion in Königgrätz zu veranlassen.

2. Die im erweiterten Polizeisprengel liegenden Teile

der Stadtgemeinde Königgrätz und das Gebiet der Gemeinde Malsch-

hotten sind aus den Sprengeln der bisher zuständigen Gendarmerie-

posten bzw, Gemeindepolizeien auszuschliessen und dem Polizei -

bereich von Königgrätz einzugliedern.

3. Das für die ordnungsmässige Geschäftsführung der Poli-

zeiverwaltung in dem neueingegliederten Gebiete in Betracht kommende

Schriftmaterial hat die Bezirksbehörde in Königgrätz, bzw, das

Stadtamt in Königgrätz und das Gemeindeamt in Malschhotten der

Polizeidirektion in Königgrätz zu übergeben.

4. Die Stadtgemeinde Königgrätz sowie die Gemeinde Malsch-

hotten sind auf ihre Pflichten nach § l8, Abs .2 der Reg.Vdg.Slg,

Nr.51/1936 aufmerksam zu machen.

SVB-18^{4
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- 2

5. Die Erweiterung des Polizeisprengels ist in den neuein-

gegliederten Gebieten auf ortsübliche Weise bekannt zu machen.

6. Hinsichtlich des Kriminaldienstes verfügt das Erforder-

liche der Generalkommandant der Nichtuniformierten Protektorats-

polizei.

7. Der Inspekteur der Uniformierten Protektoratspolizei

in Böhmen hat mir bis zum 30.September l942 über das Veranlasste

zu berichten.

Gez. R ie g e

Generalleutnant der Polizer.

Beglaubigt :

hotickn

Protekto

Kanzleivorstand

Verteiler:

Stab: Ia, IVa je l ..........3

IdUPP in Prag u. Landes-

behörde in Prag je l ........2

Nachrichtlich:

Reichsprotektor Gruppe I/l . 2

Höhere b- und Polizeiführer.2

Bdo, VuR, Pr je l............2

Pol.-Regt.Böhmen.............1

GKNPP...

.1

Vorrat................

8

00

20.

43906



St.S. VIII B - 18² a/42.

Prag, den 21. September 1942.

46

X

1.) Kanzlei setze auf b

2 1. IX. 1942

a.) Herrn General Riege.

Ich lege Wert darauf, daß Herr General Reinefarth von

allen wichtigen, die Uniformierte autonome Polizei be-

treffenden Erlassen regelmässig in seiner Eigenschaft

als Generalinspekteur der Verwaltung Kenntnis erhält,

und bitte, Herrn Reinefarth im Verteiler entsprechend

berücksichtigen zu lassen,w

7O861

(q



St.S. VIII B - 18² a / 42.

Prag, den 21. September 1942.

of

b.) #-Standartenführer Weinmann.

2 1. IX. 1942

Ich lege Wert darauf, dass Herr General Reinefarth von

allen wichtigen, die Nichtuniformierte autonome Polizei

betreffenden Erlassen regelmässig in seiner Eigenschaft

als Generalinspekteur der Verwaltung Kenntnis erhält,

und bitte, Herrn Reinefarth im Verteiler entsprechend

berücksichtigen zu lassen.

SO8EA

2.)

Durchschrift an

2 2. IX. 1942

Herrn General Reinefarth

zur Kenntnis.

3.) Z.d.A.

nU
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Der Generalinspekteur der Verwaltung

. Prag, den 19. September 1942

Bat des Siaa:sfehtetärs

Lol Felcrpcoteitor

U. mit l Anlage

Y

ia Buhnuao mahrer

M-Obersturmbannführer Dr. Gies

Cus.: 2 1. SEP 1942

zurückgesandt.

Die Abteilung I hat mich an der Bearbeitung des mir bisher

völlig unbekannten Vorgangs nicht beteiligt. Ich halte das neue

dienststrafrechtliche Verfahren für die Angehörigen der Unifor-

mierten Regierungspolizei auch in manchen Punkten für bedenklich.

Nachdem die Uniformierte Regierungspolizei unter deutsche

Leitung gestellt worden ist, kann m.E. die Verhängung einer

Disziplinarstrafe nicht von

einer Disziplinarkommission

Die Bestimmung des Arti

untragbar. Hiernach werden

verfahren bis jetzt dem Vor

dem zuständigen Kommandeur

(darunter auch Tschechen?)

Befugnisse u.a. dem Leiter

so lange dies ein Tscheche
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deten Fällen verschoben oder

Ein

Verweis gilt mit dessen Verl

.lung als

vollistreckt

n ist, einzuschliessen.

Der einfache Arrest wird in einem gemeins

enen Raum abgebüsst. Dienstleistungen find

Rauchverbot und hartes Lager ohne Strohsac

ubenarrest Bestrafte verrichtet

jedoch nach dem Dienst seine



5la

Ad Bb 2/:

Der mit verschärftem Stubenarrest Bestrafte darf während

der Dauer dieser Disziplinarmassnahme seine Wohnung nicht. verlas

sen; er darf ferner ohne Einwilligung seines Vorgesetzten ausser-

dienstliche Besuche nicht empfangen.

Art. VIII.

Die übrigen Eestimmungen, durch die das Disziplinarver-

fahren der Angehörigen der Uniformierten Regierungspolizei gere-

gelt ist, bleiben unberührt.
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den Dienst

von selbgt

ist

repue

ht zu so-

un sein

sen hat

In ein und demselben

rmassnahmen verhängt

Der Kommandant besti:

me zu beginnen hat. S
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09

deten Fällen verschoben oder unterbrochen werden. Ein

Verweis gilt mit dessen Verlautbarung oder Zustellung als

vollstreckt.

Ad Ac/:

Der mit Unterkunftsa

während

der Dauer der Disziplinarmas

die Unter-

kunft nicht verlassen und ha

nordnung

an dem dazu bestimmten Platz

asthäuser,

der Kaserne nicht besuchen.

plinarmassnahme Bestrafte ist

zu beschäftigen; in der beschäfti-

ist er gemeinsam mit den übrigen

erten Raum. in dem das Rouehen
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(3) dem Generalkommandanten der Nichtuniformierten Protektoratspolizei - Der Chef
des Stabes -.
b) Fachliche Unterstellungder Protektoratskriminalpolizei
einschl. der GemeindepolizeiundGendarmerie,soweit diese
mit der Wahrnehmung kriminalpolizeilicher Aufgaben be-
traut sind.
In fachlicher Hinsicht, insbesondere hinsichtlich der Durchführung des kriminalpoli-
zeilichen Meldedienstes (Nachrichtenwesens), unterstehen die
(1) Gemeindepolizei und Gendarmerie, soweit sie mit der Wahrnehmung kriminal-
polizeilicher Aufgaben betraut sind, den für sie örtlich zuständigen Kriminal-
abteilungen bzw. Gemeindekriminalpolizeien am Sitz der Kriminalpolizei-Außen-
dienstellen - siehe Anlage B (geographische Übersicht) —,
(²) Kriminalabteilungen bzw. Gemeindekriminalpolizeien in
(a) Böhmen der Protektoratskriminalpolizei - Kriminaldirektion Prag —,
(b) Mähren der Protektoratskriminalpolizei - Kriminaldirektion Brünn —,
(3) Kriminaldirektionen dem Generalkommandanten der Nichtuniformierten Protek-
toratspolizei — Der Chef des Stabes -, wobei sie den von den zuständigen In-
spekteuren der Nichtuniformierten Protektoratspolizei im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit erteilten Weisungen zu entsprechen haben.
2. Kriminaldirektionen.
Die Kriminaldirektionen sind den Polizeiverwaltungen ihres Dienstsitzes angegliedert
und unterstehen den Chefs dieser Behörden.
Die Leiter der Kriminaldirektionen führen die Geschäfte für die Chefs derjenigen Be-
hörden, denen sie angegliedert sind, in allen kriminalpolizeilichen Angelegenheiten als
deren Vertreter.
Die Stellung der allgemeinen Vertreter der Chefs der Behörden, denen die Kriminaldirek-
tionen angegliedert sind, wird hierdurch nicht berührt.
3. Kriminalabteilungen.
Die Kriminalabteilungen unterstehen den Polizeiverwaltern ihres Dienstsitzes.
Die Leiter der Kriminalabteilungen sind den Polizeiverwaltern unmittelbar unterstellt.
4. Gemeindekriminalpolizei.
Die Gemeindekriminalpolizei untersteht den Bürgermeistern ihres Dienstsitzes.
Die Leiter der Gemeindekriminalpolizeien sind den Bürgermeistern unmittelbar unter-
stellt.
5. Gemeindepolizei und Gendarmerie, soweit sie mit der Wahrnehmung kriminalpolizeilicher
Aufgaben betraut sind.
Die Gemeindepolizei und Gendarmerie, soweit sie mit der Wahrnehmung kriminalpoli-
zeilicher Aufgaben betraut sind, unterstehen in
a) personeller Hinsicht ihren Dienstvorgesetzten,
b) fachlicher Hinsicht ebenfalls ihren Dienstvorgesetzten, doch haben sie in kriminal-
polizeilichen Angelegenheiten den Weisungen der für sie zuständigen Protektorats-
kriminalpolizeien zu entsprechen und die von dem Generalkommandanten der Nicht-
uniformierten Protektoratspolizei (Protektoratskriminalpolizei) erlassenen Anwei-
sungen (Befehle) zu befolgen.
IlI. Aufgaben
1. des Generalkommandanten der Nichtuniformierten Protektoratspolizei — Der Chef des
Stabes — (GNP — St —).
Der GNP — St - hat innerhalb seiner Zuständigkeit für das Gebiet des Protektorats
Böhmen und Mähren
a) die Präsidialangelegenheiten des GNP zu erledigen,
b) generell
(1) die Personal-, Besoldungs- und Wirtschaftsangelegenheiten,
(2) die Organisation des Kriminaldienstes,
(3) den Einsatz, die kriminaltechnische Ausrüstung und die Aus- und Fortbildung
zu regeln und die erforderlichen Dienstanweisungen zu erlassen,
c) sich von der Durchführung der von ihm angeordneten Maßnahmen zu überzeugen,
d) erforderlichenfalls hei der Bearbeitung von Straftaten einzugreifen
li 1942 —.
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2. der Inspekteure der Nichtuniformierten Protektoratspolizei - siehe Dienstanweisung für

die Inspekteure der Nichtuniformierten Protektoratspolizei vom 10. August 1942 - St I-

10-108-03-(4) -.

3. der Kriminaldirektionen.

a) Die Kriminaldirektionen Prag hat für Böhmen und Mähren zentral

(1) durchzuführen

(a) die kriminalpolizeilichen Vorbeugungsmaßnahmen,

(b) die Bekämpfung des Zigeunerunwesens,

(c) die Bekämpfung von Schmutz und Schund,

(d) die Bekämpfung des Mädchenhandels,

(e) die Bekämpfung der Anfertigung und Verbreitung von Falschgeld,

(2) eine Nachrichtensammelstelle für Vermißte und unbekannte Tote einzurichten,

(3) zu führen

(a) eine Zehnfingerabdrucksammlung,

(b) eine Handschriftensammlung,

(4) insbesondere die kriminalpolizeilichen (nachrichtendienstlichen) Meldungen aus-

zuwerten.

b) Die Kriminaldirektionen

(1) Prag für Böhmen,

(2) Brünn für Mähren

haben

(1) einzurichten und zu führen

(a) eine Zentral(Such-)kartei,

(b) eine Verbrecherkartei,

(c) eine Straftatenkartei,

(d) eine Spitznamenkartei,

(e) eine Merkmalskartei,

(f) eine Verlustkartensammlung,

(g) eine Verbrecherlichtbildkartei,

(h) eine Fahndungskartei,

(i) eine Einzelfingerabdrucksammlung,

(j) eine Handflächenabdrucksammlung,

(k)

(1)

(m)

() die 1

men,

beree

liche

() inner

(a)

(b)

(c)

(4) sämt
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Zur Wahrnehmung kriminalpolizeilicher Aufgaben bei der Uniformierten Gemeinde-
polizei und Gendarmerie sind 50% von den Vollzugsorganen der Gendarmeriefahndungs-
posten den zuständigen Inspekteuren der Uniformierten Protektoratspolizei zu über-
stellen - siehe auch vorstehend unter a und b -
3. in fachlicher Hinsicht.
Die Karteien, die Kriminalpolizeilichen Personen- und sonstigen Akten - in kriminal-
polizeilichen Angelegenheiten — sind, soweit sie bisher bei den
a) Gendarmeriefahndungsposten geführt wurden, erforderlichenfalls unter Berücksichti-
gung der Kriminalpolizei-Außendienststellenbezirke aufzuteilen und an die für die
iständigen Kriminalabteilungen k
neA.,
Ortspolizeibehörden geführt wur
(kriminal)-
zw. Gendarmerieposten
n.
Hinsicht bei der
ungskriminalpolizei
führung des Erlasses bei der R
licher Hin-
besonders geregelt. Soweit erf
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und Ausrüstung der Regierungs
möglich im
iwege, so zu regeln, daß durch ei
Ausrüstung
igsmäßige Erledigung kriminalpo
hrdet wird.
fendarmeriefahndungsposten sind
coratskrimi-
zu überführen. von denen ieder
Gemeinde-
kriminalp
erweisen ist - s. auch unter r
b (2) (c)
Die krim
veit sie nicht an die Gemein
polizei üb
e Regierungskriminalpolizei abzu
den Erfor
Kriminaldirektionen und Kriminal
aufzuteiler
b) Gemei
(1) U n t
Den
ur Durchführung kriminalpolize
gaber
(a)
(b)
ennungsdienstlichen Behandlung
(a²) die Inspekteure der Unifor
der Diensträume der Gem
Erkennungsdienstlic
fährtenhunde.
(a1) Die erkennungsdienstliche A
ist den Bedürfnissen entspre
polizeien zu überführen. Die
polizeien noch etwa verbleib
kriminalpolizei zu überführe
die einzelnen Kriminaldirek
(a²) Die Polizeifährtenhunde de
Kriminalabteilungen bzw.
führen, so daß jede Krimi
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Soweit Polizeifährtenhundé nach Deckung des Bedarfs bei den Kriminal-

abteilungen und Gemeindekriminalpolizeien meA. übrig bleiben, sind

diese den Kriminaldirektionen zu überstellen.

(c)Beförderungsmittel.

Von den Kraftfahrzeugen der Gendarmeriefahndungsposten ist jeder Krimi-

naldirektion, Kriminalabteilung und jeder Gemeindekriminalpolizei meA. ein

Auto zu überweisen. Die übrigen Autos verbleiben dem GUP.

(d) Bewaffnung.

Den zur Regierungskriminalpolizei, Gemeindekriminalpolizei und Gemeinde-

polizei überführten Kräften der Gendarmeriefahndungsposten sind ihre Waf-

fen und sonstige Ausrüstungsgegenstände, die ihnen zum persönlichen

Dienstgebrauch behändigt worden sind, zum weiteren Dienstgebrauch zu

belassen.

VI. Übergangsbestimmungen.

Sollte sich im Verlauf der Durchführung dieses Erlasses die Notwendigkeit für die Heraus-

gabe besonderer Übergangsbestimmungen ergeben, so sind mir rechtzeitig entsprechend

begründete Vorschläge vorzulegen.

gez. Böhme.

Verteiler:

GNP.

St, St I, St Ia, VZ 1 je 2 . .

St II, St IIa, St IIb je 2 .

VuR, VuR I bis IV je 1 .

MRzbV.

Landesbehörden in Prag und Brünn je 2 .

Landesbehörden für die geschäftsführenden Bezirksh

behörden und Gemeinden über 10 000 Einwohne

Landesvizepräsidenten in Prag und Brünn je 1 .

Inspekteure der Nichtuniformierten Protektoratspc

3

und KPSt. Brünn je 2 .

ent in Prag

r in Brünn

riminalpolizei - Kriminaldirektion P

eitshauptamt — Amt II und V je 1

or in Böhmen und Mähren - Ad

I/1 je 1

und Polizeiführer

. je 2 .

len Prag und Brünn ie 2

s Böhmes u. Mähren in Prag
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